
1. Änderung der Entgeltordnung 
über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Merseburg 

 
 
 
Auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Benutzung der Sport-
stätten der Stadt Merseburg hat der Stadtrat der Stadt Merseburg eine Entgeltordnung 
über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Merseburg (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Merseburg Nr. 13/2006 vom 08.06.2006) beschlossen. 
 
 
 

§ 1 
 

Die Anlage zur Entgeltordnung über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Merseburg 
(Entgelttarife) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Der Punkt 3.1.1. Badebereich erhält folgende Neufassung: 
    
 3.1.1. Badebereich 
 

Gültig bis 1½ h vor Schließung 
 

Erwachsene                                                                                                             3,00 € / 1½ h  
                                                                                                                          5,00 €/ 3 h 
 

bei zusätzlicher Inanspruchnahme von Wassergymnastik (a 45 min)             1,00 € 
  
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,  
Schüler, Studenten, Schwer- und Schwerstbehinderte                                           1,50 € / 1½ h   

                                                                                                                          2,50 €/ 3 h 
                                                                          
Sozialpassinhaber                                                                                                   1,00 € / 1½ h     
 

Nachzahlgebühr pro angefangene 30 min 
Erwachsene                                                                                                             1,50 € 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Schüler            1,00 € 
 

Feierabendtarif 
gültig von 1½h bis 1h vor Schließung 
 

Erwachsene                                                                                                              2,00 € / 1 h 
Kinder und Jugendliche  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,    
Schüler, Studenten, Schwer- und Schwerstbehinderte                                            1,00 € / 1 h   
 
 
2. Der Punkt 3.2.3. Kursangebote (10 Stunden) wird wie folgt geändert: 
 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Schüler                45,00 € 
Erwachsene                                                                                                                 65,00 € 

 
 



 
§ 2 

 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den nach Inkrafttreten dieser 1. Änderung der 
Entgeltordnung über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Merseburg geltenden Wortlaut  
mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei Fehler im Wortlaut zu berichtigen. 
 
 

§ 3 
 
Diese 1. Änderung der Entgeltordnung über die Benutzung der Sportstätten der Stadt 
Merseburg tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Merseburg, den  02.11.2007 
 
 
 
in Vertretung 
Bühligen 
Bürgermeister      Siegel 
 
    


